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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt: 

 
1. Welche Stellen in welchen bezirklichen Einrich-

tungen und Verwaltungen lösen Vergabefälle (Ausschrei-
bungen und Beschaffungen) aus? 

 
2. Wie viel Personal ist in diesen Stellen und Ein-

richtungen mit Ausschreibungen und Beschaffungen be-
traut? 

 
Zu 1. und 2.: Als „Vergabestelle“ wird jede Stelle be-

zeichnet, die öffentliche Aufträge vergibt. Dazu gehören 
zentrale Vergabestellen mit mehreren hundert Be-
schäftigten als auch jemand, der einen Blumenstrauß für 
ein Jubiläum kauft. Statistische Erhebungen hierzu exis-
tieren nicht. Es dürfte sich um mehrere tausend Stellen 
handeln, die zumindest mehrfach jährlich öffentliche 
Aufträge vergeben, um einen in der jeweiligen Dienst-
stelle auftretenden Bedarf zu befriedigen. 

 
 
3. Welche Maßnahmen zur ständigen Qualifizierung 

werden durch welche Einrichtungen in den öffentlichen 
Verwaltungen für die jeweils mit Ausschreibungen und 
Beschaffungen betrauten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter angeboten und wie werden diese Angebote ge-
nutzt? 

 
Zu 3.: Die Verwaltungsakademie bietet jährlich etwa 

30 verschiedene Ausbildungsangebote zur öffentlichen 
Auftragsvergabe an, von der Grundschulung im öffentli-
chen Auftragswesen, über ausgewählte Fragen des Ver-
gaberechts, speziell für Liefer- und Dienstleistungen, 
Freiberufliche Leistungen und Bauleistungen, zur Verga-
be bestimmter Leistungen wie Reinigungsleistungen, IT-
Technik oder Ingenieurleistungen, zum Vertragsrecht, zu 
besonderen Rechtsgebieten, die für die Auftragsvergabe 
relevant sind sowie seit einiger Zeit auch zur Anwendung 
des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes. Die 
Kurse der Verwaltungsakademie sind in der Regel aus-
gebucht. Ferner finden regelmäßige Informationsver-

anstalten zu vergaberechtlichen Fragen statt. Auch andere 
Institutionen stellen Informationen zur öffentlichen Auf-
tragsvergabe zur Verfügung oder bieten Schulungen an. 

 
 
4. Welche Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Hand-

reichungen u. ä. müssen durch die Vergabestellen jeweils 
beachtet werden? 

 
Zu 4.: Bei öffentlichen Aufträgen oberhalb der EU-

Schwellenwerte sind die bundesrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen, die Vergabeverordnung und die Vergabe- und 
Vertragsordnungen zu beachten. 

 
Unterhalb der EU-Schwellenwerte bilden insbeson-

dere § 55 Landeshaushaltsordnung, die dazugehörigen 
Ausführungsvorschriften und die Vergabe- und Vertrags-
ordnungen die Grundlage der Verfahrensvorschriften. 

 
Die Bestimmungen des Ausschreibungs- und Ver-

gabegesetzes gelten nach den dort vorgesehenen Maßga-
ben sowohl ober- als auch unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte. 

 
Im Übrigen geben die für die öffentliche Auftragsver-

gabe zuständigen Senatsverwaltungen als Hilfestellung 
erläuternde Rundschreiben sowie Vertragsbedingungen 
und Formulare heraus, die grundsätzlich anzuwenden 
sind. 

 
Da das Vergaberecht sich seit einigen Jahren sehr 

dynamisch entwickelt, werden alle aktuellen Vorschriften, 
Rundschreiben und Formulare zeitnah in ein eigens dafür 
vom Senat geschaffenes Internet-Portal gestellt. 

 
 
5. Wie wird die ordnungsgemäße Durchführung von 

Ausschreibungen und Beschaffungen durch wen kontrol-
liert und dokumentiert? 
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Zu 5.: Öffentliche Aufträge sind grundsätzlich in 
einem transparenten Verfahren durchzuführen, d. h., dass 
jeder verfahrenserhebliche Schritt für Dritte nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden muss. Hinzu treten die haus-
haltsrechtlichen Dokumentationspflichten. 

 
Die Beschaffungsorganisation, bzw. die Bauvergabe-

organisation ist im Rahmen der dezentralen Ressourcen-
verantwortung grundsätzlich Angelegenheit der Abtei-
lungen und Ämter. Dabei sind die Grundsätze der Ver-
waltungsorganisation, insbesondere die Antikorruptions-
Richtlinien des Senats zu beachten. 

 
Neben den im Berliner Ausschreibungs- und Ver-

gabegesetz geregelten Kontrollpflichten der jeweiligen 
Vergabestelle können Vergabeverfahren unter anderem 
Bestandteil der Prüfung durch den Rechnungshof sein. 
Öffentliche Aufträge im Rahmen von Vorhaben, die von 
der EU mit finanziert werden, werden durch eigens ein-
gerichtete Stellen in einem gesonderten Verfahren ge-
prüft. 
 
 
Berlin, den 19. Juni 2012 

 
 

In Vertretung 
 
 

Christoph von Knobelsdorff 
.................................................................

 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Forschung 
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